
Mag. Markus Hirschler 
Allgemein beeideter u. gerichtlich zertifizierter Sachverständiger f. Immobilien 

Adresse: 1110 Wien, Kaiser – Ebersdorfer Straße 218/Top 1; Telefon: +43 676/307 18 25 

 
13 E 590/22s - 6 

Bezirksgericht Hernals 
Kalvarienberggasse 31 
1172 Wien 
 

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Hernals vom 21.04.2022, 13 E 590/22s - 6, 
wurde ich als Sachverständiger in der Zwangsversteigerungssache der 
 

Betreibende Partei:  hyper CMS Content Management Solutions GmbH. 
    Rembrandtstraße 35/6 
    1020 Wien 
 

vertreten durch:   Mag. Simon P. WEIKINGER 
    Rechtsanwalt 
    Mariahilfer Straße 36, 6.OG 
    1070 Wien 
    Tel.: 93082 3165, Fax: 93082 3166 
 

Verpflichtete Partei:  Ing. Martin Liebert 
    geb. 16.12.1972 
    Anton-Krieger-Gasse 124 
    1230 Wien 
 
Wegen: € 516.821,88 samt Anhang ( Zwangsversteigerung von Liegenschaften ) 
 

bestellt und beauftragt, ein 
 

B E W E R T U N G S G U T A C H T E N 
 

über den Verkehrswert von: 
 

BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier 
 
an der Liegenschaft EZ 959, Grundbuch 01405 Ottakring, BG Hernals, mit den 
Grundstücksnummern 1088, 1089, mit der Adresse 1160 Wien, Haberlgasse 82, zu 
erstatten. 
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1.  A l l g e m e i n e s: 
 

1.1. Auftraggeber: 
 
Dieses Gutachten wird über Auftrag vom 21.04.2022 des Bezirksgerichtes Hernals 
erstellt. 
 

1.2. Auftrag: 
 
Ermittlung des Verkehrswertes von: 
 

BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier 
 
an der Liegenschaft EZ 959, Grundbuch 01405 Ottakring, BG Hernals, mit den 
Grundstücksnummern 1088, 1089, mit der Adresse 1160 Wien, Haberlgasse 82, zu 
erstatten. 

 

1.3. Schätzungsstichtag: 
 
Ist der 13.07.2022 (Tag der Befundaufnahme). Es wird dieser Schätzung das zu 
diesem Zeitpunkt herrschende Preisniveau am Immobilienmarkt zugrunde gelegt. 
 

1.4. Schätzmethode: 
 
Grundlage dieser Schätzung ist die Ermittlung des Verkehrswertes mittels 
Sachwertverfahren und Ertragswertverfahren.  
 

1.5. Grundlagen und Unterlagen: 
 
1.5.1. Befundaufnahme der  
 

BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier 

 
am 13.07.2022 von 11:30 Uhr bis 11:50 Uhr unter Anwesenheit von: 
 

1. Herr Erwin Ücar, Gerichtsvollzieher 
2. Herr Mag. Weikinger 
3. Schlosser 
4. Herr Mag. Markus Hirschler, Sachverständiger 
5. Herr Mag. Oliver Schwab, Mitarbeiter des Sachversändigen 

 
1.5.2. Aktenstudium nach Einlagen des Aktes 
 
1.5.3. Grundbuchauszug vom 10.05.2022 
 
1.5.4. Datenbankabfrage des Verdachtflächenkatasters 
 
1.5.5. 4. Planwechsel vom Februar 2005 
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1.5.6. Nutzwertgutachten vom 28.01.2004 
 

1.5.7. Nutzwertgutachten vom 16.10.2006 
 

1.5.8. Nutzwertgutachten vom 29.11.2006 
 

1.5.9. Wohnungseigentumsvertrag vom 12.07.2004 
 

1.5.10. Nachtrag zum Wohnungseigentumsvertrag vom 12.07.2004 
 

1.5.11. Nachtrag zum Nachtrag zum Wohnungseigentumsvertrag vom 
8.2./23.2./23.3./8.5.2007 
 

1.5.12. Bescheid „Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben (4. Planwechsel)“ 
vom 05.09.2005 
 

1.5.13. Fertigstellungsanzeige vom 21.12.2006 
 

1.5.14. Energieausweis vom 27.10.2012 
 

1.5.15. Aktuelle monatliche Vorschreibung Top 3+4/Atelier – NV Immobilien 
 

1.5.16. Vorausschau 2022 – NV Immobilien 
 
 

Bestandsverhältnisse 
 

 

BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier 
 

Hinzuweisen ist, dass die bewertungsgegenständliche Top 3+4/Atelier in der 

Natur aus 2 getrennt begehbaren Wohneinheiten besteht (in den 

Untermietverträgen als Top 3a und Top 3b tituliert).  
 
Top 3a 
 
Laut ausgehändigten Untermietvertrag vom 21.05.2018 beginnt das Mietverhältnis 
am 22.05.2018 und wurde auf 10 Jahre abgeschlossen (bis 21.05.2028). Der 
Gesamtmietzins beträgt laut Untermietvertrag vom 21.05.2018  € 340,-. 
Laut Untermietvertrag wurde ein Kaution in Höhe von € 1.020 in bar hinterlegt.  
 
Top 3b 
 
Laut ausgehändigten Untermietvertrag vom 07.06.2019 beginnt das Mietverhältnis 
am 07.06.2019 und wurde 3 Jahre abgeschlossen (bis 06.06.2022).  
Hinzuweisen ist, dass der Untermietvertrag damit abgelaufen ist. Laut Auskunft von 
Herrn Masnita wurde kein neuer Untermietvertrag geschlossen. Aufgrund des 
Ablaufs des Mietvertrages wird bei der Bewertung ein Risikoabschlag zur 
Anwendung gebracht. Laut Untermietvertrag wurde ein Kaution in Höhe von € 1.020 
in bar hinterlegt. 
Der Gesamtmietzins beträgt laut Untermietvertrag vom 07.06.2019  € 340,-. 
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Energieausweis: 
 
Ein Energieausweis ist für die Liegenschaft vorhanden.  

 

Mitteilung der Hausverwaltung – NV Immobilien 
 
Laut schriftlicher Mitteilung der Hausverwaltung NV Immobilien vom 31.05.2022 
beträgt der Stand der Rücklage   € 17.828,66.  
 
Die aktuelle monatliche Vorschreibung betreffend der bewertungsgegenständlichen 
Top 3+4/Atelier beträgt gesamt € 229,43. Hinzuweisen ist, dass in der monatlichen 
Vorschreibung ein Darlehen von € 47,77 inkludiert ist. Laut Auskunft der 
Hausverwaltung NV Immobilien beträgt die aktuelle Restschuld betreffend des 
Darlehens gesamt € 19.480,34. Hochgerechnet auf die 
bewertungsgegenständlichen 61/830 Anteile ergibt sich daraus eine Darlehensstand 
von ca. € 1.431,69.  
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Untermietvertrag vom 21.05.2018 – Top 3a 
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Untermietvertrag vom 07.06.2019 – Top 3b 
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Aktuelle monatliche Vorschreibung Top 3+4/Atelier 
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Auszug Energieausweis vom 27.10.2012 
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17 

Vorausschau 2022 – NV Immobilien 
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2.   B e f u n d: 
 

2.1. Grundbuchstand: 
 

Grundbuchauszug vom 10.05.2022. 
 

 
 

2.1.1. Gutsbestand: 

 

BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier 

 

 
 

2.1.2. Eigentumsverhältnisse: 
 

BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier 
Ing. Martin Liebert 

 

2.1.3 Dingliche Rechte und Lasten: 

 
Die Bewertung erfolgt geldlastenfrei. 
 

2.2. Grundstücksausmaße: 
 

Grundbuch 01405 Ottkaring, EZ 959, BG Hernals 
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2.3. Lage 

 
Abbildung 1: 

 

 
 
Abbildung 2: 
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Abbildung 3: 

 

 
 
Abbildung 4: 
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Abbildung 5: 
 

 
 
Das bewertungsgegenständlichen Anteile mit der Adresse Haberlgasse 82 befinden 
sich im 16. Wiener Gemeindebezirk. 
 
Versorgungsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Arztpraxen, sowie 
Bildungseinrichtungen sind in unmittelbarer Umgebung vorhanden 
 

2.4. Bebaubarkeit: 

 
Gst. Nr. 1088 
 

 
 
Gst. Nr. 1089 
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2.5. Objektbeschreibung: 

 

Wohnhaus 
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          Wohnhaus Eingangsbereich                 Stiegenhaus 

 
 

ECKDATEN - WOHNHAUS 
 

Bezeichnung:  Wohnhaus 
 

Bauartklasse:  Bauartklasse 1 (massive Bauweise) 
 

Bauart:   Ziegelmauerwerk 
 

Baujahr:   ca. 1900 
 

Dachung:   Harte Dachung 
 

Sonstige Merkmale:  Gegensprechanlage 
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BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an  
Top 3+4/Atelier 

 

Hinzuweisen ist, dass die bewertungsgegenständliche Top 3+4/Atelier in der 

Natur aus 2 getrennt begehbaren Wohneinheiten besteht (in den 

Untermietverträgen als Top 3a und Top 3b tituliert).  

 

 
 

Top 3a 
 

Lage:  Erdgeschoss 
 

Fenster: Kunststofffenster 
 

Beheizung: Laut Auskunft von Herrn Andre Vitel (Untermieter Top 3a) 
  erfolgt die Beheizung der Top 3a mittels einer Gastherme (im  
  Stiegenhaus in einer Nische verbaut). Anzumerken ist, dass diese 
  Gastherme ebenfalls die Wohnung Top 3b versorgt. Hinzuweisen  
  ist, dass eine Funktionsüberprüfung der Heizung durch den  
  Sachverständigen nicht durchgeführt wurde.  
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Beschreibung der Räumlichkeiten 
 

Vorraum:  Boden verfliest, Wände zum Teil verfliest und gestrichen,  
   Decke gestrichen, Küche 
 

    
 

Badezimmer: Boden verfliest, Wände zum Teil verfliest und gestrichen,  
   Decke mit Platten bedeckt, Handwaschbecken,  
   Hänge – WC, Dusche 
 

    
 

Zimmer:  Laminatboden, Wände und Decke gestrichen 
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Top 3b 
 

Lage:  Erdgeschoss 
 

Fenster: Kunststofffenster 
 

Beheizung: Laut Auskunft von Herrn Andre Vitel (Untermieter Top 3a) 
  erfolgt die Beheizung der Top 3b mittels einer Gastherme (im  
  Stiegenhaus in einer Nische verbaut). Anzumerken ist, dass diese 
  Gastherme ebenfalls die Wohnung Top 3a versorgt. Hinzuweisen  
  ist, dass eine Funktionsüberprüfung der Heizung durch den  
  Sachverständigen nicht durchgeführt wurde.  
 

 
 
 
Beschreibung der Räumlichkeiten 
 

Vorraum:  Boden verfliest, Wände und Decke gestrichen, Küche 
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Badezimmer: Boden verfliest, Wände zum Teil verfliest und gestrichen,  
   Decke gestrichen, Hänge – WC, Handwaschbecken,  
   Badewanne 
 

    
 

Zimmer:  Laminatboden, Wände gestrichen, Decke mit Platten bedeckt 
 

    
 
 

Anmerkung elektrische Anlage: 
 
Ich empfehle, eine außerordentliche Überprüfung (Gesamtüberprüfung der 
elektrischen Anlage mit Erstellung eines Ersatzanlagenbuches) nach ÖVE/ÖNORM 
E 8001 durch ein dafür befugtes Fachunternehmen durchführen zu lassen. 
Betreffend der elektrischen Anlage wird seitens des Sachverständigen keine 
Haftung übernommen.  
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2.6. Objektgröße: 
 

BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an  
Top 3+4/Atelier 

 
Laut Nutzwertgutachten vom 29.11.2006 beträgt die Wohnnutzfläche der 
bewertungsgegenständlichen Top 3+4/Atelier  68,19 m². 
 
 
Auszug Nutzwertgutachten vom 29.11.2006 
 

 
 
 

Hinzuweisen ist, dass die bewertungsgegenständliche Top 3+4/Atelier in der 

Natur aus 2 getrennt begehbaren Wohneinheiten besteht (in den 

Untermietverträgen als Top 3a und Top 3b tituliert). 

 
Aufgrund der Trennung (Top 3a und Top 3b) wurden die 2 Einheiten durch den 
Sachverständigen neu vermessen und folgende Wohnnutzfläche ermittelt. Für die 
Neuvermessung und die dadurch resultierende Größe wird keine Haftung 
übernommen.  
 

 Top 3a  ca. 33 m² Wohnnutzfläche 
 

 Top 3b  ca. 35 m² Wohnnutzfläche 
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2.7. Gesamtzustand: 
 
Nach den üblichen Kriterien ist der Gesamtzustand des Gebäudes dem Alter 
entsprechend als durchschnittlich erhalten zu bezeichnen.  
 

BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an  
Top 3+4/Atelier 

 
Der Gesamtzustand der Top 3a und Top 3b ist als durchschnittlich erhalten zu 
bezeichnen.  
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2.7. Pläne: 

 
4. Planwechsel vom Februar 2005 
 

 
Der Istzustand entspricht nicht dem 4. Planwechsel.  
 
 

Hinzuweisen ist, dass die bewertungsgegenständliche Top 3+4/Atelier in der 

Natur aus 2 getrennt begehbaren Wohneinheiten besteht (in den 

Untermietverträgen als Top 3a und Top 3b tituliert). 

 
Für die im Plan eingezeichneten Veränderungen „rot“ wird keine Haftung 
übernommen.  
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2.8. Baubehörde 
 
Bescheid „Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben (4. Planwechsel)“ vom 
05.09.2005 
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Fertigstellungsanzeige vom 21.12.2006 
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2.9. Sicherungen 

 

 Blitzschutz vorhanden  
 

2.10. Anschlüsse: 

 
Die Liegenschaft ist an alle üblichen öffentlichen Versorgungsleitungen 
angeschlossen. (Wasser, Kanal, Strom). Der Gehsteig ist hergestellt.  
 

2.11. Allgemeines: 

 
Die Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass keine Kontaminierungen der 
Liegenschaft vorliegt. 
 
Nach Einsicht im Verdachtsflächenkataster wurde festgestellt, dass die 
Grundstücksnummern in diesem nicht verzeichnet sind. 
 

 

 

 
 
Etwaige Belastungen sind im gegenständlichen Verkehrswert nicht enthalten. 
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3. G u t a c h t e n: 
 
Ermittlung des Verkehrswertes von: 
 

BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier 
 
an der Liegenschaft EZ 959, Grundbuch 01405 Ottakring, BG Hernals, mit den 
Grundstücksnummern 1088, 1089, mit der Adresse 1160 Wien, Haberlgasse 82, zu 
erstatten. 

 
Die Verkehrswertermittlung wird nach den Grundsätzen des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 (BGBl. 1992/150) durchgeführt, wobei gem. 
§ 2 LBG der Verkehrswert jener Preis ist, der bei einer Veräußerung einer Sache 
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die 
besondere Vorliebe und andere individuelle Wertzumessungen einzelner Personen 
haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Bedacht zu bleiben.  
In diesem Fall wird der Verkehrswert nach dem im gegenständlichen Gesetz 
dargestellten Sachwertverfahren und Ertragswertverfahren ermittelt. 
Die gegenständliche Schätzung berücksichtigt neben den bereits beschriebenen 
Grundlagen bzw. Unterlagen des Gutachtens im Besonderen: 

 die Ergebnisse der Befundaufnahme 
 den Bau- und Erhaltungszustandes des Gebäudes  
 die allgemeine Lage am Realitätenmarkt zum Stichtag der 

Gutachtenserstellung 

 

 

3.1.1. Sachwert: 

 
Ziel des Sachwertverfahrens ist es, den für das Bewertungsobjekt am 
wahrscheinlichsten zu erzielenden Preis zu ermitteln.  
 
Im Liegenschaftsbewertungsgesetz wird dazu wie folgt ausgeführt: 
  § 6. (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung 
des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie 
gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 
  (2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von 
Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften zu 
ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder 
Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu einem 
Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu berücksichtigen. 
  (3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner 
Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die 
technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige 
Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der 
Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie 
erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten, sind gesondert zu 
berücksichtigen. 
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3.1.2. Ertragswert: 
 
§ 5. (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für 
die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags 
zum angemessenen Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer 
der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 
 
(2) Hierbei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der 
Sache tatsächlich erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen 
Aufwands für Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Sache 
(Bewirtschaftungsaufwands) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich 
der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der 
Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrags ist überdies 
auf das Ausfallwagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten 
Bedacht zu nehmen. 
 
 
(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht 
erfassbar oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der 
Sache erzielbaren Erträgen ab, so ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt werden können, und dem bei 
einer solchen Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können 
insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte statistische 
Daten herangezogen werden. 
 
(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen 
dieser Art üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. 
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BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier 
 

an der Liegenschaft EZ 959, Grundbuch 01405 Ottakring, BG Hernals, mit den 
Grundstücksnummern 1088, 1089, mit der Adresse 1160 Wien, Haberlgasse 82, zu 

erstatten. 

 
Bodenwert

Nutzfläche 68 m²

Grundkostenanteil pro m² € 1 400,00

95 200,00€                

anteiliger Bodenwert 95 200,00€                

Bauzeitwert

Baukosten 2 700,00€                  

Wohnnutzfläche 68 m² 183 600,00€              

lineare Alterwertminderung

gewöhnliche Nutzungsdauer 160 Jahre

(Ansatz unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes)

Alter des Gebäudes ca. 100 Jahre

(Ansatz unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes und der

durchgeführten Sanierungsarbeiten)

Wertminderung in % 63% 115 668,00€              

67 932,00€                

Bauzeitwert 67 932,00€                

Sachwert

gebundener Bodenwert 95 200,00€                

Bauzeitwert 67 932,00€                
163 132,00€              

Sachwert 163 132,00€       
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BLNr. 11, 61/830 Anteile, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier 
 

Hinzuweisen ist, dass die bewertungsgegenständliche Top 3+4/Atelier in der 

Natur aus 2 getrennt begehbaren Wohneinheiten besteht (in den 

Untermietverträgen als Top 3a und Top 3b tituliert).  
 
Top 3a 
 
Laut ausgehändigten Untermietvertrag vom 21.05.2018 beginnt das Mietverhältnis 
am 22.05.2018 und wurde auf 10 Jahre abgeschlossen (bis 21.05.2028). Der 
Gesamtmietzins beträgt laut Untermietvertrag vom 21.05.2018  € 340,-. 
Laut Untermietvertrag wurde ein Kaution in Höhe von € 1.020 in bar hinterlegt.  
 
Top 3b 
 
Laut ausgehändigten Untermietvertrag vom 07.06.2019 beginnt das Mietverhältnis 
am 07.06.2019 und wurde 3 Jahre abgeschlossen (bis 06.06.2022).  
Hinzuweisen ist, dass der Untermietvertrag damit abgelaufen ist. Laut Auskunft von 
Herrn Masnita wurde kein neuer Untermietvertrag geschlossen. Aufgrund des 
Ablaufs des Mietvertrages wird bei der Bewertung ein Risikoabschlag zur 
Anwendung gebracht. Laut Untermietvertrag wurde ein Kaution in Höhe von € 1.020 
in bar hinterlegt. 
Der Gesamtmietzins beträgt laut Untermietvertrag vom 07.06.2019  € 340,-. 

 
     

2.1. Ermittlung des jährlichen Reinertrages     

  Fläche in m² Miete p.m. /m² Monatsmiete Jahresrohertrag 

   
€618,8   

 € 7.418,16    

Jahresrohertrag       € 7.418,16  

       

Bewirtschaftungskosten in %        

pauschal (vom Jahresrohertrag) 20,00 % € 1.483,63   
Mietausfallwagnis (vom 
Jahresrohertrag) 3,00 %                                 € 222,54   

Instandhaltung   
0,3% des 

Neubauwertes  

 
 
  €         550,80 

  

Summe 

Bewirtschaftungskosten  € 2.256,97 

Jahresreinertrag       € 5.161,19  

     

2.2. Ertragswert         

Kapitalisierungszinssatz  4 %   
Restnutzungsdauer 
ca.   60 Jahre   

Kapitalisierung   Restnutzungsdauer   

Vervielfältiger V     22,6235   

Ertragswert    € 116.810,63  
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Bei der Verkehrswertermittlung wird der Sachwert im Verhältnis zum Ertragswert 4  
zu 1 gewichtet: 
 
((163.132 x 4) + 116.810,63/5       € 153.867,73 
 
Risikoabschlag von 5 % aufgrund der rechtlichen  
Unsicherheiten betreffend des Mietvertrages Top 3b  
(Ablauf am 06.06.2022) sowie der baulich durchgeführten  
Abtrennung der bewertungsgegenständlichen Wohnung  
Top 3+4/Atelier (in der Natur 2 getrennt begehbare Wohnungen) -  €     7.693,39 
          € 146.174,34 
Gemäß §7 LBG erfolgt ein Marktanpassungszuschlag von  
30% aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Wohnungen in  
dieser Lage und Größe       €    43.852,30 
          €  190.026,64 
 
Abzüglich hinterlegter Kautionen     - €     2.040,00 
 
VERKEHRSWERT         €  187.986,67 

 

VERKEHRSWERT gerundet       €  188.000,-- 
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Der gerundete Verkehrswert, laut Grundbuch 61/830 Anteile, EZ 959, Grundbuch 

01405 Ottakring, BLNr. 11, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier, 

ohne Berücksichtigung des Darlehens, zum Bewertungsstichtag 13.07.2022 
beträgt gerundet: 

 

EUR 188.000,- 

( Euro Einhundertachtundachtzigtausend ) 

 
 

Der gerundete Verkehrswert, laut Grundbuch 61/830 Anteile, EZ 959, Grundbuch 

01405 Ottakring, BLNr. 11, verbunden mit Wohnungseigentum an Top 3+4/Atelier, 

mit Berücksichtigung des Darlehens, zum Bewertungsstichtag 13.07.2022 beträgt 
gerundet: 

 

EUR 186.600,- 

( Euro Einhundertsechsundachtzigtausendsechshundert ) 

 
 
 
Wien, am 13.09.2022 
 
 

 
 
 
Anmerkung: 
 
Dieses Gutachten gründet sich auf die erhaltenen Unterlagen und erteilten 
Informationen. Sollten sich diese ändern, behalte ich mir vor, auch mein Gutachten 
zu ändern. 
 
Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht (ÖNORM B 1802): 
 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, 
insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das 
Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe 
sein. Weiters verweise ich darauf, dass der ermittelte Verkehrswert nicht 
notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleich 
bleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am 
Markt realisierbar ist. 


